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Die Ärztliche Schweigepflicht ist durch verschiedene Normen definiert: 

 
Auszug aus dem Strafgesetzbuch 

Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. 
I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 14 Nummer 10 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1722) geändert worden ist 

 

 
§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbe-
reich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, 
das ihm als  
 
1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, 
der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich 
geregelte Ausbildung erfordert,8 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(3) 8Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen 

und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. Den 
in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem Tod des zur Wah-
rung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem 
Verstorbenen oder aus dessen Nachlass erlangt hat. 
 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis 
nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 

 
Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 5 
des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868) geändert worden ist 
 
§ 8 Unabhängigkeit bei der Anwendung der Fachkunde 

(1) 8Betriebsärzte sind nur ihrem ärztlichen Gewissen unterworfen und haben die Re-
geln der ärztlichen Schweigepflicht zu beachten. 

 
Berufsordnung der Ärztekammer Niedersachsen vom 22. März 2005, zuletzt geändert 
am 24. September 2014, mit Wirkung zum 1. Dezember 2014 
 
§ 9 Schweigepflicht  

(1) Der Arzt hat über das, was ihm in seiner Eigenschaft als Arzt anvertraut oder bekannt 
geworden ist - auch über den Tod des Patienten hinaus - zu schweigen. 
 

Dazu gehören auch schriftliche Mitteilungen des Patienten, Aufzeichnungen über Patienten, 
Röntgenaufnahmen und sonstige Untersuchungsbefunde. 
 

(2) Der Arzt ist zur Offenbarung befugt, soweit er von der Schweigepflicht entbunden 
worden ist oder soweit die Offenbarung zum Schutze eines höherwertigen Rechtsgu-



 

 

QM-Handbuch 

 

___________________________________________________________________________________ 
AMZ Nordwest  Rev. 0.5 vom 23.10.2015 / Seite 3 von 3 

tes erforderlich ist. Gesetzliche Aussage- und Anzeigepflichten bleiben unberührt. 
Soweit gesetzliche Vorschriften die Schweigepflicht des Arztes einschränken, soll der 
Arzt den Patienten darüber unterrichten.  

 
(3) Der Arzt hat seine Mitarbeiter und die Personen, die zur Vorbereitung auf den Beruf 

an der ärztlichen Tätigkeit teilnehmen, über die gesetzliche Pflicht zur Verschwiegen-
heit zu belehren und dies schriftlich festzuhalten.  
 

(4) Wenn mehrere Ärzte gleichzeitig oder nacheinander denselben Patienten untersu-
chen oder behandeln, so sind sie untereinander von der Schweigepflicht insoweit be-
freit, als das Einverständnis des Patienten vorliegt oder anzunehmen ist. 

 


